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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ABGB §861;

ABGB §862a;

AVG §47;

GebG 1957 §16 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Errichtet ist eine rechtserzeugende Urkunde im Zeitpunkt der Leistung der letzten Unterschrift, eine rechtsbezeugende

Urkunde im Zeitpunkt der Leistung der ersten Unterschrift. Einer rechtsbezeugenden Urkunde ist eine (regelmäßig

mündliche) Willenseinigung der Parteien bereits vorangegangen, wobei eine Fixierung des bereits abgeschlossenen

Rechtsgeschäftes in der Urkunde erfolgt; bei rechtserzeugenden Urkunden kommt das Rechtsgeschäft erst durch

Willensübereinstimmung anläßlich der Urkundenerrichtung zustande (Hinweis Arnold, Rechtsgebühren/4, 245 f).
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